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Qualität — entscheidender Wirksamkeitsfaktor

Andererseits ist es unzulässig, Leiter und Leitungsorgane 
unbewiesen einer Rechtsverletzung zu beschuldigen, wenn 
dies lediglich zu vermuten ist. Dabei ist zu sehen, daß nicht 
überall dort, wo Straftaten vorgekommen sind, auch sie be
günstigende Rechtsverletzungen in der Leitungstätigkeit 
vorhanden sein müssen. Der Vorwurf einer Rechtsverlet
zung muß stets stichhaltig begründet sein. Auch gilt es zu 
beachten, daß dann, wenn eine funktionierende inner
betriebliche Kontrolle dazu beigetragen hat, kriminelle 
Delikte aufzudecken, es nicht angemessen ist, Mängel, die 
im Rahmen der Leitungsverantwortung der zuständigen 
Organe ohnehin schon überwunden worden sind, erneut 
„hochzuspielen“. Hier wäre eigentlich vielmehr ein Lob 
am Platze, eben weil die Aufdeckung kriminellen Verhal
tens mit eigenen Kräften gelungen war. Der Staatsanwalt 
sollte in solchen Fällen mit Hinweisen und Empfehlungen 
gemäß §19 StPO arbeiten, um weitere konkrete Vorbeu
gungsaktivitäten zu fördern.

Im erhöhtem Maße sind übergeordnete Organe und Ein
richtungen zu veranlassen, ihre eigene Verantwortung zur 
Rechtskontrolle im Zuständigkeitsbereich voll und wirk
sam wahrzunehmen, damit die Einhaltung des Rechts — wie 
der X. Parteitag hervorhob — als unabdingbare und erst
rangige Aufgabe aller Staatsorgane, Kombinate, Betriebe 
und Genossenschaften, ihrer Leiter und Kollektive sowie 
aller Werktätigen verwirklicht wird. Im Bericht des Polit
büros an die 3. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde 
erneut der untrennbare Zusammenhang zwischen der ein
heitlichen Durchsetzung der Parteibeschlüsse und der all
seitigen Festigung der Gesetzlichkeit betont und gefordert: 
„Daher sollten die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und 
Gemeinden die Kontrolle über ihre Einhaltung verstärken 
und darauf hinwirken, daß die eigene Verantwortung auf 
allen Ebenen der staatlichen Leitung voll wahrgenommen 
wird. Dazu rechnen wir eine vorbildliche Ordnung, hohe 
Disziplin und Sicherheit sowie die strikte Wahrung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit.“8 Gerade darauf künftig 
energischer zu dringen wird die Wirksamkeit der staats- 
anwaltschaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht weiter erhöhen.

Unter allen Umständen ist zu gewährleisten, daß jedem 
Anhaltspunkt für Rechtsverletzungen, insbesondere dahin
gehenden Eingaben und Hinweisen der Bürger, gewissen
haft nachgegangen wird. Für die weitere Festigung des 
Vertrauensverhältnisses der Bürger zu ihrem sozialisti
schen Staat ist es von hoher Bedeutung, daß auch künftig 
keinerlei Beeinträchtigungen ihrer Rechte und Interessen 
zugelassen werden. Die Bürger unseres Landes sind zutiefst 
daran interessiert, daß in den Betrieben, Arbeitskollekti
ven, Städten und Dörfern eine verläßliche Rechtsordnung, 
ein gesundes moralisches Klima und kontinuierliche Pro
duktionsabläufe gesichert werden.

Nach wie vor ist besonderes Augenmerk auf die strikte 
Verwirklichung des Arbeitsgesetzbuchs, das für die soziale 
Geborgenheit und die sozialen Fortschritte der Werktäti
gen, für ihre Bildungsmöglichkeiten und ihre Kultur her
vorragende Bedeutung hat, zu richten. Im Vordergrund des 
gesetzlich bestimmten Beitrags der Staatsanwaltschaft 
steht hier die Kontrolle der Durchsetzung der Einheit von 
Rechten und Pflichten im Arbeitsrechtsverhältnis. Das 
dient nicht zuletzt der Einheit von Demokratie und Diszi
plin, wie sie unter sozialistischen Bedingungen unverzicht
bar ist.

Eine wichtige Bedingung unserer Arbeit ist der weitere 
Ausbau des bewährten Zusammenwirkens mit leitenden 
Organen und Grundorganisationen сіёг Partei der Arbei
terklasse mit dem Ziel, komplex, mit Umsicht und Weit
sicht die politisch-ideologische Erziehungsarbeit im Zusam
menhang mit geeigneten Aufsichtsmaßnahmen zu ver
tiefen.-

Weiter an Bedeutung gewinnt auch die Information der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe über Ergeb

nisse und Erfahrungen staatsanwaltschaftlicher Aufsichts
tätigkeit.

In zunehmendem Maße hängt die Wirksamkeit unserer 
Arbeit auch davon ab, wie wir die Kraft der gesellschaft
lichen Gerichte nutzen und fördern. Die im Programm der 
SED vorgezeichnete Entwicklung der gesellschaftlichen 
Gerichte ist immanenter Bestandteil der Hauptriditung für 
den weiteren Ausbau der sozialistischen Staatsmacht. Ent
sprechend der vom X. Parteitag bekräftigten Linie, die 
sozialistische Demokratie weiter zu entfalten, haben die 
Staatsanwälte u. a. ihre gesetzliche Verantwortung zur 
Förderung der gesellschaftlichen Gerichte mit hohem 
Engagement wahrzunehmen. Dabei muß die Unterstützung 
der gesellschaftlichen Gerichte, die das enge Zusammen
wirken mit den für ihre Anleitung maßgebenden Organen 
erfordert, vor allem in der Sorge für die Gesetzlichkeit 
und gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer Entscheidungen 
und Empfehlungen bestehen.
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Neuerscheinung im Staatsverlag der DDR

Jahrbuch der Internationalen Politik und Wirtschaft 1981

560 Seiten; EVP (DDR): 25 M

Zum 9. Mal haben das Institut für Weltwirtschaft und Internationale Bezie
hungen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und das Institut fOr 
Internationale Beziehungen an der Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft der DDR dieses Jahrbuch vorgelegt (Redaktionsschluß: 31. Januar 
1981). Namhafte Autoren aus der UdSSR und der DDR waren bestrebt, die 
internationalen Entwicklungsprozesse, die sich Im Jahre 1980 in Politik und 
Wirtschaft vollzogen haben - die Entwicklung der Welt, verschiedener Re
gionen und einer großen Anzahl von Ländern —, faktenreich und detailliert 
darzustelien und wissenschaftlich zu analysieren. Gewürdigt werden auch 
zwei herausragende Ereignisse des Jahres 1981: der XXVI. Parteitag der 
KPdSU und der X. Parteitag der SED, die eine umfassende Analyse der 
internationalen Lage Vornahmen.

Der Grundsatzteil des Jahrbuchs enthält Aufsätze zur Entwicklung der 
Internationalen Beziehungen, zu den Fortschritten des sozialistischen Welt
systems, zur Tätigkeit des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, zum 
Kampf der kommunistischen und Arbeiterparteien für Frieden und Abrü
stung, zu den Entwicklungstendenzen In Europa im 5. Jahr nach der Kon
ferenz von Helsinki, zu Problemen der sozialökonomischen Entwicklung In 
der Welt des Kapitals (mit instruktiven Tabellen), zu der von der NATO 
betriebenen Politik der Stärke und forcierten Aufrüstung, zu Tendenzen 
der politischen Entwicklung und der ökonomischen Integration In West
europa, zu den Ereignissen um den Nahostkonflikt, zur Lage im subsaha- 
rischen Afrika sowie zu den sozialen und politischen Prozessen in Latein
amerika.

überzeugend wird hier der wachsende Einfluß des realen Sozialismus, 
der kommunistischen und Arbeiterbewegung sowie der Kräfte der nationa

len und sozialen Befreiung auf die Entwicklung in der Welt an der Wende 
zu den 80er Jahren nachgewiesen. Zugleich wird anhand vieler Tatsachen 

gezeigt, wie sich einerseits die Konfrontationspoiitik aggressiver Kreise der 
USA und anderer NATO-Staaten, unterstützt von den Pekinger Führern, 

spürbar verschärfte und wie andererseits das Ringen um Frieden, Entspan
nung und sozialen Fortschritt Immer weitere Bevölkerungskreise erfaßt hat.

Der zweite Teil des Jahrbuchs enthält in 50 Länderbeiträgen sorgfältige 
Untersuchungen zur allgemeinen Lage, zur Wirtschaft und Innenpolitik sowie 
zur Außenpolitik und zu den internationalen Beziehungen. Hier sind sowohl 
die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft als auch die wichtigsten ent
wickelten kapitalistischen Länder und zahlreiche Entwicklungsländer Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas erfaßt.

Im dritten Teil folgen Beiträge über die Tätigkeit der UNO und Ihrer 
Spezialorganisationen sowie über die 11. Sondertagung der UNO-Vollver
sammlung über ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung.

Den Abschluß des Jahrbuchs bildet eine Chronik internationaler Ereig
nisse des Jahres 1980.


